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Anlage 1 
                                                                                            Punktetabelle zur einheitlichen Leistungsbewertung                                                (zu § 5 Absatz 4) 
 
Wenn die Bewertung einer Klassenarbeit auf der Grundlage von zu vergebenen Punkten durchgeführt wird, erfolgt die Zuordnung zur jeweiligen Notenstufe 
durch die folgende Punktetabelle: 

 
 
Wenn eine Gesamtpunktzahl von mehr als 100 Punkten vergeben wird, ist die Punktetabelle durch die Lehrkraft entsprechend zu erweitern.
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